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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Gemäß § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der 
Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz (OBG) -in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV.NRW. S. 528 / SGV 2060) 
in Verbindung mit § 35 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602 / SGV. 
NRW. 2010) erlässt die Stadt Hagen folgende 
 

Allgemeinverfügung 
 

Für den Zeitraum von Dienstag, den 23.11.2021, 00.00 Uhr, bis Freitag, 
den 31.12.2021, 03.00 Uhr ordnet die Stadt Hagen folgendes an: 
 

1.Trage- und Mitführverbot von Bekleidungsstücken mit Abzeichen, 
Emblemen, Schriftzügen, Colours oder sonstigen Kennzeich-
nungen der Rockermotorradgruppie-rungen, „Outlaw Motorcycle 
Gangs“, deren Supporterclubs, sonstigen Streetgangs oder rocker-
ähnlichen Gruppierungen. 
 

Im unter Ziffer 2 näher bezeichneten Gebiet ist es untersagt, 
Bekleidungsstücke zu tragen oder mitzuführen, die mit Abzeichen, 
Emblemen, Schriftzügen, Colours oder sonstigen Kennzeichnungen der 
o.g. Gruppierungen, insbesondere Bandidos MC, Chicanos MC, 
Guerilleros MC, Rapidos MC, Caballeros MC, Diablos MC, Malditos 
MC,Hermanos MC, X-Team, Vatos Locos/Firt Tattoo Club, Crew 45, 
Spezial Crew MC, Comancheros MC, Escuderos MC, Los Compadres 
MC, Iron Bloods, Brothers MC, Highway Lions, Hells Angels MC, Red 
Devils MC, Support 81, The Clan 81, Satudarah MC, Outlaws MC, 
Gremium MC, No Surrender MC, Mongols MC, Blood Brothers MC, Black 
Jackets, United Tribuns, Red Legion, Freeway Riders MC und Free Gang 
versehen sind. 
 

Das Verbot gilt auch für Kleidungsstücke und Ausrüstungsgegenstände, 
die in Text, Bild oder Zeichen den Namen, das Symbol oder sonstige 
Kennzeichnungen einer Zugehörigkeit oder Unterstützung der ge-
nannten Gruppen wiedergeben. 
 

2. Räumlicher Geltungsbereich 
 

Der räumliche Geltungsbereich der Allgemeinverfügung gilt für den Be-
reich des Hagener Weihnachtsmarktes 2021, er umfasst textlich fol-
gende Bereiche: 
 

- Elberfelder Straße zwischen Karl-Marx-Straße und Marienstraße 
- Friedrich Ebert-Platz von Sparkassen-Karree bis Rathausstraße 
- Kampstraße von Hochstraße bis Friedrich-Ebert-Platz 
- Rathausstraße von Friedrich-Ebert-Platz bis Potthofstraße 

 

3. Androhung von Zwangsmitteln 
 

Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen die Ziffer 1 innerhalb des in 
Ziffer 2 genannten räumlichen Gel-tungsbereichs wird das Zwangsmittel 
des unmittelbaren Zwangs gemäß §§ 55, 57, 62 und 63 des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(VwVG) vom 19. Februar 2003 (GV. NRW. S. 156 / SGV. NRW. 2010) 
angedroht, das in Form eines Platzverweises und nötigenfalls der 
Ingewahrsamnahme gem. § 24 OBG i.V.m. §§ 34 und 35 des 
Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (PolG NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2003 (GV. NRW. S. 441 / 
SGV. NRW. 205) angewandt wird. 
 

4. Anordnung der sofortigen Vollziehung 
 

Aus Gründen des öffentlichen Interesses wird gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686) die sofortige Vollziehung 
dieser Verfügung angeordnet, mit der Folge, dass eine evtl. eingelegte 
Klage keine aufschiebende Wirkung hat. 
 

5. Bekanntgabe 
 

Diese Verfügung gilt gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 VwVfG NRW mit dem auf 
die Bekanntmachung folgenden Tag als bekanntgegeben. 
 

 
 

Begründung zu 1: 
 

Seit längerer Zeit verstärkten sich die Anhaltspunkte für einen Konflikt 
zwischen diversen Rockergruppen bzw. einzelner Mitglieder und ihnen 
nahestehender Unterstützergruppen auf dem Hagener Stadtgebiet. Im 
Laufe der letzten Jahre kam es zu mehreren wechselseitigen Angriffen 
auf einzelne Angehörige dieser Gruppen. In drei Fällen wurden dabei 
Schusswaffen gegen verschiedene Personen eingesetzt. Die Ge-
schädigten waren jeweils den in Hagen aktiven Gruppen zuzurechnen. 
Darüber hinaus waren die in der Öffentlichkeit begangenen Angriffe 
geeignet, Unbeteiligte in Gefahr zu bringen oder zu schädigen. Über die 
Ermittlungsverfahren zu diesen Straftaten wurde in den Medien auch 
überörtlich mit großer Resonanz berichtet. Die öffentliche Wahrnehmung 
und Besorgnis der Hagener Bevölkerung gegenüber den beteiligten 
Gruppen und den Gefahren für die Sicherheit wurde dadurch verstärkt. 
Mit dem Tragen der gruppenspezifischen Kutten in der Öffentlichkeit 
zeigen die Mitglieder ihre Zugehörigkeit zur jeweiligen Gruppe an, zudem 
signalisieren sie damit gegenüber den rivalisierenden Gruppen ihren 
„Gebietsanspruch“. Diese Art „Schaulaufen“ wird regelmäßig als Provo-
kation aufgefasst und kann zu Reaktionen bis hin zu körperlichen 
Auseinandersetzungen mit der Gegenseite führen. Dies würde unkalku-
lierbare Risiken für die Besucherinnen und Besucher des familiär ge-
prägten Weihnachtsmarktes mit sich bringen. Wobei allein das Auftreten 
von Einzelpersonen und besonders von Gruppen in typischer Kluft 
geeignet ist, das Sicherheitsgefühl der Gäste des Weihnachtsmarktes 
erheblich zu beeinträchtigen. 
 

Begründung zu 3: 
 

Die Androhung von Zwangsmitteln erfolgt auf der Grundlage der §§ 55, 
59, 60 und 63 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen – VwVfG NRW – in der zur Zeit gültigen Fassung. 
Als Zwangsmittel kommen gem. § 57 VwVG NRW Ersatzvornahme, 
Zwangsgeld und unmittelbarer Zwang in Betracht. 
 

Bei Verstößen gegen das unter Ziffer 1. verfügte Mitführungsverbot wird 
auf der Grundlage des § 62 VwVG NRW das Zwangsmittel des un-
mittelbaren Zwanges angedroht. 
 

Gem.- § 58 Abs. 3 VwVG NRW darf der unmittelbare Zwang nur ange-
wendet werden, wenn andere Zwangsmittel nicht zum Ziel führen oder 
untunlich sind. Dies ist vorliegend der Fall. Zweck des Trage-verbotes ist 
es, den definierten Bereich der Hagener Innenstadt von erkennbaren 
Rockergruppierungen frei zu halten, um die in der Begründung be-
schriebenen Gefahren zu vermeiden. 
Vor diesem Hintergrund muss ein Zwangsmittel angedroht werden, dass 
zum sofortigen Erfolg führt. Durch ein anderes Zwangsmittel kann nicht 
wirksam verhindert werden, dass das Verbot unter Ziffer 1 durch die 
Mitglieder der genannten Gruppierungen beachtet wird. Insofern ist die 
Anwendung des unmittelbaren Zwanges auch verhältnismäßig. 
 

Begründung zu 4. 
 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung erfolgt auf der Grundlage des 
§ 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO. Sie ist zum Schutze der Allgemeinheit not-
wendig, da nur so sichergestellt werden kann, dass die getroffene Anord-
nung unmittelbar vollziehbar ist. 
Die Gefahren für so bedeutende Individualschutzgüter wie Gesundheit, 
Leben und Eigentum unbeteiligter Personen sind so schwerwiegend, 
dass nicht erst der Abschluss eines verwaltungsgerichtlichen Verfah-
rens abgewartet werden kann. Demgegenüber muss das private Inte-
resse an der allgemeinen Handlungsfreiheit zurückstehen. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle Klage beim Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstr. 1, 
59821 Arnsberg, eingereicht werden. Wird die Klage schriftlich erhoben, 
sollen ihr zwei Abschriften beigefügt werden. Sollte die Frist durch das 
Verschulden eines von Ihnen Bevoll-mächtigten versäumt werden, so 
würde dessen Verschulden Ihnen angerechnet werden. 
 

Hagen, 22.11.2021                       Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
Für Fanel Vrinceanu, letzte bekannte Anschrift Gerhart-Hautmann-Str.2, 
58093 Hagen, liegt im Fachbereich Finanzen und Controlling, Bereich 
Steuern, Rathaus I, Rathausstr.11, 58095 Hagen, Zimmer C. 1319, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 

Gewerbesteuer- / Zinsbescheid vom 08.10.2021 
- Gewerbesteuerveranlagung/en für die Veranlagungszeiträume 

2018 und 2019 
 

Bescheid der Stadt Hagen, Fachbereich Finanzen und Controlling, 
Bereich Steuern, Rathaus I, Rathausstr.11, 58095 Hagen,  
 

Geschäftszeichen: 20/20 C 
Kassenzeichen: 100110084026 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle nach vorheriger 
telefonischer Terminvereinbarung unter Tel. Nr. 02331/206-2678 von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 
15.45 Uhr und Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr in Empfang genommen 
werden. 
 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 

Das Schriftstück gilt gem. §§ 122 Absätze 3 und 4 der Abgabenordnung 
(AO) vom 01.10.2002 (BGBl. I S.3866, ber. I 2003 S.61) in der zurzeit 
gültigen Fassung in Verbindung mit §§ 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/ Veröffentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 
 

Hagen, 17.11.2021                 Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
Für Domenico Ranieri, letzte bekannte Anschrift Wittekindstr. 21, 58097 
Hagen, liegt im Fachbereich Finanzen und Controlling, Bereich Steuern, 
Rathaus I, Rathausstr.11, 58095 Hagen, Zimmer C. 1319, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 

Gewerbesteuer- / Zinsbescheid vom 03.11.2021 
- Gewerbesteuerveranlagung/en für den Veranlagungszeitraum 

2019 
- Vorauszahlung/en für die Veranlagungszeiträume 2020 und 

2021 
 

Bescheid der Stadt Hagen, Fachbereich Finanzen und Controlling, 
Bereich Steuern, Rathaus I, Rathausstr.11, 58095 Hagen,  
 

Geschäftszeichen: 20/20 B  
Kassenzeichen: 100110091979 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle nach vorheriger 
telefonischer Terminvereinbarung unter Tel. Nr. 02331/206-2678 von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 
15.45 Uhr und Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr in Empfang genommen 
werden. 
 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 

Das Schriftstück gilt gem. §§ 122 Absätze 3 und 4 der Abgabenordnung 
(AO) vom 01.10.2002 (BGBl. I S.3866, ber. I 2003 S.61) in der zurzeit 
gültigen Fassung in Verbindung mit §§ 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 

Bekanntgabe/ Veröffentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 
 

Hagen,18.11.2021                         Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
Für Herrn Vasile Avram, wohnhaft „unbekannt“ (letzte bekannte An-
schrift - auch unbekannt) liegt beim Fachbereich Jugend und Soziales, 
wirtschaftliche Hilfen, Unterhaltsvorschuss, Berliner Platz 22, 58089 
Hagen folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugssetzungsschreiben der Stadt Hagen vom 18.11.2021, Akten-
zeichen 55/7124-41373,35246,55761. 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle bei Herrn 
Armagan, Zimmer D. 321, Tel. 207-5612, nach vorheriger Absprache in 
Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der Zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind.  
 

Hagen, 18.11.2021                     Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

  
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
Für Herrn Frederick Dieter Ihden *26.01.1986, wohnhaft: „unbekannt“ 
(letzte bekannte Anschrift 12103 Berlin) liegt beim Fachbereich Jugend 
und Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzung der Stadt Hagen vom 18.11.2021, Aktenzeichen 
55/7133-54094. 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Karrasch in Zimmer D.324, Telefon 02331 
207-3124, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher Anmeldung, in 
Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 18.03.2021                      Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
Für Herrn Marcel-Gruia Gheorghe, wohnhaft „unbekannt “ (letzte be-
kannte Anschrift - auch unbekannt) liegt beim Fachbereich Jugend und 
Soziales, wirtschaftliche Hilfen, Unterhaltsvorschuss, Berliner Platz 22, 
58089 Hagen folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugssetzungsschreiben der Stadt Hagen vom 18.11.2021, Akten-
zeichen 55/7123-52758,52566,52565. 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle bei Frau Ze, 
Zimmer D. 323, Tel. 207-3653, nach vorheriger Absprache in Empfang 
genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der Zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind.  
 

Hagen, 18.11.2021                   Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 

http://www.hagen.de/
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
Für Herrn El Serhan, Saleh, wohnhaft „unbekannt “ (letzte bekannte 
Anschrift – Augustastr. 5, 58089 Hagen) liegt beim Fachbereich Jugend 
und Soziales, wirtschaftliche Hilfen, Unterhaltsvorschuss, Berliner Platz 
22, 58089 Hagen folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Rechtswahrungsanzeige der Stadt Hagen vom 19.11.2021, Akten-
zeichen 55/7127-42108,47059. 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle bei Frau Kunze, 
Zimmer D. 319, Tel. 207-4229, nach vorheriger Absprache in Empfang 
genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der Zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind.  
 

Hagen, 22.11.2021                      Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
Aktuelle Ausschreibungen auf dem Vergabesatellit Metropole Ruhr 
(http://www.vergabe.metropoleruhr.de) 
                                                                                               
 

Ersatzbeschaffung von Krankentransportwagen 

Typ: VgV Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 29.11.2021 

Ausschreibende Stelle:Stadt Hagen - Vergabe, Beschaffung 

Ausschreibungs-ID: CXTJYYRYY4M 

 

Abrufauftrag Bildschirmarbeitsplatzmöbel und Schränke 

Typ: VgV Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 07.12.2021 

Ausschreibende Stelle:Stadt Hagen - Vergabe, Beschaffung 

Ausschreibungs-ID: CXTJYYRYYER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adventsgeschichten in der Stadtteilbücherei Hohenlimburg 
 

19. November 2021 – Auf Adventsgeschichten gelesen von Wolf Berke 
können sich Interessierte am Donnerstag, 25. November, um 16 Uhr in 
der Stadtteilbücherei Hohenlimburg, Stennertstraße 6-8 freuen. 
 

Dieses Jahr stehen passend zum ersten Advent Weihnachtsgeschichten 
im Vordergrund der Veranstaltung, in denen besonders Ältere an ihre 
Jugendzeit erinnert werden. Eine Zeit, in der noch nicht der Konsum im 
Vordergrund stand und die Menschen auch mit weniger zufrieden waren 
– besonders zum Weihnachtsfest. Die Geschichten beschreiben oft den 
ländlichen Raum oder spielen in Norddeutschland. 
 

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos und auf 16 Personen 
begrenzt. Eine Anmeldung unter Telefon 02331/207-4477 ist deshalb 
erforderlich. Es gelten die Regeln der aktuellen Coronaschutzver-
ordnung. 
 
VHS: Tipps zum Einbruchsschutz von der Polizei Hagen 
 

18. November 2021 – Zu einer kostenlosen Veranstaltung der Polizei 
Hagen mit Tipps zum Einbruchsschutz lädt die Volkshochschule Hagen 
(VHS) am Donnerstag, 25. November, von 18 bis 19.30 Uhr in die Villa 
Post, Wehringhauser Straße 38, ein.  
 

Ein Einbruch in den eigenen vier Wänden erzeugt bei vielen Menschen 
einen Schock. Dabei machen den Betroffenen die Verletzung der 
Privatsphäre und das verloren gegangene Sicherheitsgefühl häufig mehr 
zu schaffen als der materielle Schaden. Schon der Gedanke, dass 
fremde Menschen in der Wohnung waren, erzeugt Unwohlsein. In dieser 
Veranstaltung unter dem Motto „Sicherheit rund um Wohnung und Haus“ 
erhalten die Teilnehmenden von einem Mitarbeiter des Kommissariats 
Vorbeugung der Hagener Polizei Tipps zur Prävention von Einbrüchen. 
Thematisiert werden dabei unter anderem die Sicherung von Fenstern 
und Türen sowie akustische und optische Warnanlagen. 
 

Informationen zur Anmeldung zum Kurs unter der Veranstaltungs-
nummer 1852 sind beim Serviceteam der VHS unter Telefon 02331/207-
3622 oder auf der Seite www.vhs-hagen.de erhältlich. Es gelten die 
Regeln der aktuellen Coronaschutzverordnung. 
 
Märchen und Geschichten in der Stadtbücherei auf der Springe 
 

19. November 2021 – Auf die Geschichte „An einem kalten Winter-
morgen“ können sich alle interessierten Vorschul- und Grundschulkinder 
beim Vorlesespaß am Samstag, 27 November, um 11 Uhr in der Stadt-
bücherei auf der Springe freuen. 
 

Für eine winzige Maus ist der über Nacht gefallene Schnee eine 
Herausforderung: Sie muss sich auf die Suche nach Feuerholz machen, 
um in ihrem Bau die Familie wärmen zu können. Fröstelnd tippelt sie 
durch den Wald und sammelt alles ein, was brennbar ist: trockene 
Zweige, Tannenzapfen. Sie findet sehr viel – aber wie soll sie es 
transportieren? Ihre Freunde Hase, Fuchs und Bär bieten Hilfe an. 
 

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung unter 
Telefon 02331/207-3591 erforderlich. Es gelten die Regeln der aktuellen 
Coronaschutzverordnung. 

http://www.hagen.de/
http://www.vergabe.metropoleruhr.de/
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